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BGE 128 IV 272, 274 E. 2: „Strafbar ist nur, wer eine Tat begeht, die das Gesetz aus-
drücklich mit Strafe bedroht (Art. 1 StGB). Der Gesetzestext ist Ausgangspunkt der Ge-
setzesanwendung. Selbst ein klarer Wortlaut bedarf aber der Auslegung, wenn er ver-
nünftigerweise nicht der wirkliche Sinn des Gesetzes sein kann. Massgebend ist nicht der 
Buchstabe des Gesetzes, sondern dessen Sinn, der sich namentlich aus den dem Ge-
setz zu Grunde liegenden Wertungen ergibt, im Wortlaut jedoch unvollkommen ausge-
drückt sein kann. Sinngemässe Auslegung kann auch zu Lasten des Beschuldigten vom 
Wortlaut abweichen. Im Rahmen solcher Gesetzesauslegung ist auch der Analogie-
schluss erlaubt. Dieser dient dann lediglich als Mittel sinngemässer Auslegung. Der 
Grundsatz "keine Strafe ohne Gesetz" (Art. 1 StGB) verbietet bloss, über den dem Ge-
setz bei richtiger Auslegung zukommenden Sinn hinauszugehen, also neue Straftatbe-
stände zu schaffen oder bestehende derart zu erweitern, dass die Auslegung durch den 
Sinn des Gesetzes nicht mehr gedeckt wird. Die Abgrenzung zwischen zulässiger Ausle-
gung einer Strafbestimmung zu Ungunsten des Beschuldigten und unzulässiger Schaf-
fung neuer Straftatbestände durch Analogieschlüsse ist allerdings schwierig. Das Bestre-
ben, ein strafwürdiges Verhalten tatsächlich auch zu bestrafen, darf nicht mit dem Sinn 
und Zweck einer Strafnorm vermengt bzw. gleichgesetzt werden. Andererseits ist nicht zu 
übersehen, dass sich die Frage, ob ein bestimmtes Verhalten unter einen Straftatbestand 
fällt, eben gerade dann stellt, wenn es als strafwürdig erscheint“. 


